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Dotizei Veroränung
betreffend

das öffentliche Fuhrwesen in Halle a S

1

In Gemäßheit des Z 37 der Gewerbe Ordnung für
den norddeutschen Bund vom 21 Juni 1869 Bundes
gesetzblatt Seite 245 sowie auf Grund der HZ 5 6
und 15 des Gesetzes über die Polizei Verwaltung vom
11 März 1850 Gesetz Sammlung Seite 265 und
ier M 79 und 80 des Gesetzes über die Organisation der
L andesverwaltung vom 26 Juli 1880 Gesetz Samm
lung Seite 291 wird hierdurch mit Zustimmung des
Gemeinde Vorstandes für den diesseitigen Polizei Bezirk
Folgendes verordnet

Abschnitt I
Allgemeine Erfordernisse für den Betrieb des öffent
lichen Fuhrwesens namentlich auch in Betreff der

Beschaffenheit der Luhrwerke und Gespanne

s 1
Konzession für den Unternehmer

Wer auf öffentlichen Straßen und Plätzen Fuhrwerke
zu Jedermanns Gebrauch gegen Entgelt bereit halten will
bedarf hierzu einer auf seine Person lautenden Konzession
der Polizei Verwaltung Dieselbe kann Demjenigen wieder
entzogen werden welcher den Bestimmungen dieser Verordnung
wiederholt zuwiderhandelt und ohne Erfolg amtlich verwarnt ist

8 2
Allgemeine Beschaffenheit der Fuhrwerke

Die Fuhrwerke müssen haltbar und bequem konstruirt
sauber lackirt anständig ausgeschlagen und gut gepolstert
sein auf Federn ruhen mit feststehenden Tritten versehen
auf dem Fußboden mit einem Teppich oder einer Strohdecke
belegt sein und ein mit gut schließenden stets vollständig
verglasten Vorder und Seitenfenstern versehenes Verdeck
haben Auch sind die an denselben anzubringenden Laternen
mindestens auf der Vorder und auf der Breitseite mit
weißen Glasscheiben von 14 Centimeter lichter Höhe und
13 Centimeter lichter Breite zu versehen Von diesen letzteren
muß die auf der Breitseite befindliche Scheibe die dem Fuhr
werk zuertheilte Nummer 6 Centimeter hoch in schwarzer
Farbe eingebrannt tragen die vordere Scheibe dagegen unbe
schrieben und so eingerichtet sein daß unmittelbar vor die
selbe ein unzerbrechliches nach polizeilicher Vorschrift anzu
fertigendes Transparent welches in deutlichen mindestens
4 Centimeter hohen Buchstaben die Bezeichnung Nachtdroschke
führt W 13 und 31 eingeschoben werden kann

3

Sonstige Ausstattung der Fuhrwerke
An jedem Fuhrwerke muß die ihm zugetheilte Nummer

G 6 sowohl zu beiden Seiten wie hinten an einer sicht
baren Stelle in schwarzen Ziffern von mindestens 6 Centi
meter Höhe auf weißem Grunde mit Oelfarbe angeschrieben

sein Ebenso muß im Innern eines jeden Fuhrwerks
unbeschadet der Bestimmung des Z 22 ein in lesbarem
Zustande befindliches Exemplar der von den zuständigen
Behörden festgesetzten Taxe sowie mindestens Dutzend
Druckformulare für Beschwerden nach den von der Polizei
Verwaltung angegebenen Mustern vorhanden sein und zwar
sind Taxe wie Beschwerdezettel bei Droschken in einer an der
Rückwand befindlichen Tasche in der Weise unterzubringen
daß aus dieser nur ein Schild mit den in Goldbuchstaben
gedruckten Worten Taxe Beschwerdezettel in sichtlicher
Weise hervorragt Endlich muß bei jedem Fuhrwerk eine
Blechmarke mit der Fuhrwerksnummer Z 26 sowie eine
Bestelltafel und je Dutzend Bestellzettel und Bestellgegen
marken GH 15 und 32 nach den polizeilich vorgeschriebenen
Mustern gehalten und auf dem Kutscherbock verwahrt werden

s 4
Spezielle Vorschriften für Schlitten

Bei Schlittenbahn können statt der Droschken auch
Schlitten benutzt werden Dieselben müssen jedoch hinsichtlich
ihrer Konstruktion Nummerirung und Ausstattung den für
Wagen gegebenen Vorschriften soweit solche auf Schlitten
anwendbar sind entsprechen und außerdem mit Knie und
doppelten Fußdecken versehen sein Auch muß jedes vor einen
Schlitten gespannte Pferd entweder mit helltönendem auf
dem Kammdeckel anzuschraubenden Geläute von mindestens
drei Glocken versehen sein oder um den Hals resp auf dem
Rücken eine Auflage mit mindestens zwanzig klingenden
Schellen tragen

s 5
Bespannung der Fuhrwerke

Die Droschken und Schlitten können ein und zwei
spännig gefahren werden Die Pferde müssen sich in gutem
Futterzustande befinden ein lebhaftes Gangwerk haben gut
und sicher eingefahren kräftig und gesund ohne die Un
tugenden des Beißens und Schlagens und überhaupt frei
von schädlichen Fehlern sein Als solche Fehler sind beson
ders anzusehen alle ansteckenden Krankheiten Lahmheit
offene Wunden ekelerregende Ausschläge Koller Stetigsein
Blindheit u s w

Die Geschirre müssen dauerhaft von gutem Ansehen
völlig unversehrt und komplet sein Zum Zudecken der Pferde
auf den Halteplätzen sowie im Betriebe dürfen nur reinliche
nicht zerrissene und nicht auffällig geflickte Decken benutzt
werden

Abschnitt II
Pflichten der Unternehmer öffentlicher Suhrwerke

s 6
Polizeiliche Prüfung und Zulassung der Fuhrwerke

Die Unternehmer sind verpflichtet jedes Fuhrwerk
welches in Fahrt gesetzt werden soll vor der Verwendung
dem mit Beaufsichtigung des öffentlichen Fuhrwesens beauf
tragten Polizei Kommissar H 43 vorzuführen Findet dieser
das Fuhrwerk den polizeilichen Bedingungen entsprechend so
versieht er dasselbe mit einem Brandstempel und ertheilt für
dasselbe einen Zulassungsschein welcher die dem Fuhrwerk
gegebene Nummer enthält und bei jeder Revision des ersteren
abgestempelt wird

Desgleichen sind Pferde welche neu eingestellt und
Fuhrwerke welche während der Ausführung einer Reparatur
an einem zugelassenen Fuhrwerke als Reservedroschken zeit
weis benutzt werden sollen vor der Verwendung dem genann
ten Aufsichtsbeamten zur Prüfung und eventuellen Anerkennung
der Brauchbarkeit vorzuführen Auch sind einer nochmaligen
derartigen Prüfung diejenigen Fuhrwerke zu unterwerfen
welche länger als sechs Wochen außer Fahrt gewesen sind

s

Revision und etwaige Außerdieuststelluug der Fuhrwerke

Zu der von Zeit zu Zeit vorzunehmenden polizeilichen
Revision der Fuhrwerke und ihrer Bespannung find diese
an der polizeilich bezeichneten Stelle und zu der bezeichneten
Zeit zu gestellen

Fuhrwerke Geschirre und Pferde welche von der
Polizei Verwaltung beziehentlich dem mit Beaufsichtigung des
öffentlichen Fuhrwesens beauftragten Polizei Kommissar aus
irgend einem Grunde als unbedingt oder bedingt unbrauchbar
bezeichnet und deshalb ausgeschloffen worden sind dürfen
zum Betriebe des öffentlichen Fuhrwesens gar nicht beziehent
lich nicht eher wieder benutzt werden bis die Ursachen ihrer
Ausschließung beseitigt sind und daß dies geschehen von dem
Polizei Kommissar nach stattgefundener Revision schriftlich
anerkannt ist

8 8
Meldepflicht des Unternehmers in Betreff der

Wohnungen Stallungen c

Die Unternehmer haben vor Beginn des Gewerbes ihre
eigene Wohnung sowie den Namen und die Wohnung ihrer
Kutscher und das Lokal in welchem ihre Fuhrwerke und
Pferde stehen dem gedachten Aufsichtsbeamten schriftlich anzu
zeigen auch demselben jede Verlegung der sämmtlichen vor
genannten Lokalitäten sowie jeden durch Entlassung oder
Annahme von Kutschern eintretenden Wechsel gleichfalls
schriftlich und binnen einer Frist von 24 Stunden zu melden

S

Führung des Kutscher Registers
Die Unternehmer sind gehalten über die von ihnen

angenommenen Kutscher ein fortlaufendes Register nach den
von der Polizei Verwaltung ihnen zu behändigenden Formu
laren zu führen in welchem der vollständige Vor und Zu
name Alter Geburtsort Wohnung und die Nummer der
von ihnen täglich geführten Fuhrwerke sowie deren Stations
plätze angegeben sind Diese Register sind der Polizei Ver
waltung beziehentlich dem Aufsichtsbeamten auf Erfordern
jederzeit an Amtsstelle vorzulegen

s 10
Zustand der Fuhrwerke beim Ausrücken

Die Unternehmer sind dafür verantwortlich daß die
Fuhrwerke wenn sie des Morgens in Fahrt kommen den
Vorschriften dieser Verordnung entsprechen namentlich gründ
lich gereinigt sind weder zerbrochene Fensterscheiben noch
zerrissene Bezüge Polster oder beschädigte Verdecke haben
und mit den im Z 3 genannten Gegenständen ausgerüstet
sind Auch haben dieselben jedem Kutscher vor dem Aus
rücken am Morgen den hinreichenden Bedarf an Fahrmarken
welche die Nummer des Fuhrwerks und das Datum des
laufenden Tages enthalten zu behändigen

s 11
Bekleidung der Kutscher

Ebenso müssen dieselben dafür sorgen daß ihre Kutscher
bekleidet sind mit

a blauem Tuchrock mit gleichfarbigem Klappkragen und
weißen Metallknöpfen

d blauem Tuchmantel mit dergleichen Knöpfen
o lackirtem Hut

Während der warmen Jahreszeit kann jedoch der erstere
unter a durch einen Rock von blauem Zwillich oder blauer

Leinwand und der letztere unter e durch einen dunkelbraunen
Strohhut ersetzt werden wogegen während des Frostwetters
als Kopfbedeckung eine sogenannte polnische Pelzmütze sechs
Zoll hoch ohne Schirm mit schwarzem Pelz verbrämt an
welcher ebenso wie am Hute vorn die Nummer des betreffen
den Fuhrwerks in gelben Metallziffern befestigt ist getragen
werden kann

Die Kleidung darf weder beschmutzt noch zerrissen sein

s 12
Annahme der Kutscher

Die Unternehmer dürfen sich nur solcher Kutscher zum
Fahren der Fuhrwerke bedienen welche bei dem Polizei
Kommissar für das öffentliche Fuhrwesen angemeldet und von
diesem einen auf den Namen des Inhabers lautenden Erlaub
nißschein Fahrschein erhalten haben Z 18

Desgleichen ist denselben die Verwendung solcher Kutscher
untersagt deren Fahrschein durch polizeiliche Bekanntmachung
für ungültig erklärt ist H 19

Unternehmer welche ihr Fuhrwerk resp eines ihrer
Fuhrwerke selbst fahren wollen bedürfen außer der Kon
zession Hl hierzu ebenfalls eines auf ihren Namen lauten
den Fahrscheins und müssen daher nicht nur den an die
Kutscher gestellten Anforderungen Z 18 genügen sondern
sind auch allen in diesem Reglement bezüglich der Kutscher
enthaltenen Bestimmungen unterworfen

s 13
Tagesdienst Nachtdienst

Während des ganzen Jahres müssen Morgens die Fuhr
werke

soweit sie mit geraden Nummern 2 4 zc versehen
sind an den geraden Monatstagen bis um 7 Uhr und an
den ungeraden Monatstagen bis um 8 Uhr

soweit dieselben aber mit ungeraden Nummern 1 3 zc
versehen sind an den ungeraden Monatstagen bis um 7 Uhr
und an den geraden Monatstagen bis um 8 Uhr zur Fahrt
ausgerückt sein Dagegen haben die Fuhrwerke sämmtlich im
Sommerhalbjahre vom 1 April bis 30 September incl
bis um 10 Uhr und im Winterhalbjahre vom 1 Oktober
bis 31 März incl bis um 9 Uhr in Fahrt zu bleiben

Außerdem sind die Unternehmer verpflichtet auf Anord
nung der Polizei Verwaltung außerhalb jener Stunden an
bestimmten Orten und auf bestimmte Zeiten regelmäßig oder
auch nur zur Befriedigung eines vorübergehenden Bedürf
nisses Fuhrwerke in Fahrt zu stellen welche zur Erkennung
ihres Zweckes an der Vorderseite der beiden Wagenlaternen
die im Z 2 vorgeschriebene Bezeichnung Nachtdroschke zu
führen haben Wegen der Handhabung des Nachtdienstes
vergl Z 31

s 14
Verantwortung des Unternehmers für rechtzeitiges Aus

uud Einrücken
Die Unternehmer sind gehalten die von ihnen zu stellen

den Fuhrwerke nach den polizeilich ihnen bestimmten Halte
stellen pünktlich beim Beginn des Dienstes ausrücken zu lassen

Wird durch eine am Wagen Geschirr oder Hufbeschlag
der Pferde vorzunehmende Reparatur oder durch Krankheit
des Kutschers oder der Pferde das rechtzeitige Ausrücken ver



hindert so ist der Unternehmer gehalten hiervon sofort und
spätestens innerhalb einer Stunde nach Beginn des fraglichen

Dienstes dem Revier Kommissar Anzeige zu machen Eine
spätere Berufung auf einen solchen Umstand wird nicht
berücksichtigt

Zur Kontrole darüber ob die Droschken in der vor
geschriebenen Weise in den Dienst gestellt sind haben die
Beamten der Exekutiv Polizei das Recht jederzeit das Lokal
zu revidiren in welchem Droschkenpferde und Fuhrwerke
untergebracht sind

Wie für das pünktliche Ausrücken sind auch die Unter
nehmer dafür verantwortlich daß die Fuhrwerke nicht vor
Ablauf des regelmäßigen Tagesdienstes beziehentlich des
kommandirten Nachtdienstes in die Droschkenanstalt wieder
einrücken

s 15
Bestellungen von Fuhrwerk in der Droschken Anstalt

Bestellungen von Fuhrwerk dürfen in den Droschken
Anstalten nur für die Nachtzeit oder für die Fahrzeit des
folgenden Tages sowie stets nur in dem Falle angenommen
werden wenn der Ort wohin das Fuhrwerk zur Aufnahme
des Fahrgasts gerufen wird innerhalb des Stadtbezirkes liegt

Die Bestellungen für die Nachtzeit d h die nicht in
die regelmäßige Tagfahrt fallende Zeit H 13 sind von den
Unternehmern soweit irgend thunlich zu berücksichtigen
dürfen jedoch überall nur angenommen werden wenn die
selben nicht mit der Verpflichtung zur Stellung von Fuhr
werk zum Nachtdienst H 13 kollidiren Dagegen sind Be
stellungen für die Fahrzeit des folgenden Tages soweit das
Fuhrwerk noch unbestellt ist stets anzunehmen

In beiden Fällen sind jedoch folgende Vorschriften zu
beachten

1 Der Besteller hat dem Unternehmer einen von diesem
vorzulegenden Bestellzettel nach polizeilich vorgeschrie
benem Muster derart auszufüllen daß aus demselben
in deutlicher Schrift die Zeit und der Ort zu welcher
und nach welchem das Fuhrwerk bestellt wird sowie
der Name und die Wohnung des Bestellers ersichtlich
ist auch auf Verlangen das taxmäßige Bestellgeld
Zus Vorschriften zur Taxe Nr 10 im Voraus zu
zahlen

2 Der Unternehmer hat andererseits dem Besteller eine
Bestellgegenmarke nach dem gleichfalls vorgeschriebenen
Muster auf welcher der Tag die Zeit und der Ort
der Bestellung eingetragen auszuhändigen

3 Mit dem Ausrücken des die Bestellung ausführenden
Fuhrwerks aus der Droschken Anstalt hat der Unter
nehmer auf der rechten Seite desselben die Bestell
tafel tz 3 nachdem er auf derselben die Zeit für
welche das Fuhrwerk bestellt ist in deutlicher Schrift
vermerkt hat auszuhängen

4 Der Bestellzettel aä 1 ist von dem Unternehmer
dem die Bestellung ausführenden Kutscher zu über
geben nach Rückkehr von der Fahrt von diesem wieder
einzuziehen drei Tage lang aufzubewahren und auf
Erfordern jedem kontrolirenden exekutiven Polizei
Beamten vorzulegen

Wegen der Bestellungen für den laufenden Tag vergl
s 32

s 16
Vertretung des konzessionirten Unternehmers

Diejenigen Unternehmer welche sich einen Geschäfts
führer oder sogenannten Wagenmeister halten können solchen
zwar der Polizei Verwaltung behufs nächster Inanspruch
nahme wegen eintretender Strafen und Exekutiv Maßregeln
namhaft machen bleiben aber selbst subsidiarisch verhaftet

s 17
Freiwillige Aufgabe des Fahrdienstes durch den

Unternehmer

Wenn ein Unternehmer alle oder einzelne von ihm
gestellte Droschken außer Betrieb setzen will so hat er hier
von dem Aufsichtsbeamten mindestens 14 Tage vorher schrift
lich Anzeige zu machen Wird die Gestellung der abgemel
deten Droschken vor Ablauf dieser Frist verweigert so ist die
Polizei Verwaltung abgesehen von der Bestrafung berechtigt
andere Fuhrwerke auf Kosten des betreffenden Unternehmers
einzustellen Auch ist binnen 3 Tagen nach Außerbetrieb
setzung des letzten Fuhrwerks die ertheilte Konzession Z 1
an die Polizei Verwaltung zurückzureichen

Abschnitt III
Gualifikation und Pflichten der bei öffentlichen Fuhr

werken beschäftigten Lutscher

s 18
Qualifikation des Kutschers zur Erlauguug des

Fahrscheins

Die Führung eines öffentlichen Fuhrwerks als Kutscher
darf nur derjenige übernehmen welchem der im H 12 ge
dachte Fahrschein ertheilt ist

Zur Erlangung eines solchen sind unbedingt erforderlich

das Alter von 18 Jahren der Besitz der bürgerlichen Ehren
rechte körperliche Tüchtigkeit der Nachweis ausreichender
Kenntniß im Fahren sowie in der Wartung und Pflege der
Pferde Kenntniß der Bestimmungen dieser Polizei Verord
nung und der zu derselben gehörigen Taxe wie der Bestim
mungen über den Fahrverkehr im Allgemeinen ausreichende
Lokalkenntniß und der Nachweis eines Dienstes bei einem
konzessionirten Unternehmer Personen welche diesen Anfor
derungen zwar entsprechen aber zum Trunke oder Exzessen
neigen oder wegen Verbrechen oder Vergehen wider das
Eigenthum die Sittlichkeit das Leben oder wiederholt wegen

Körperverletzung oder Thierquälerei bestraft sind kann die
Ertheilung des Fahrscheins versagt werden

19

Entziehung des Fahrscheins
Kutschern welche den im vorhergehenden Paragraphen

gestellten Anforderungen nicht mehr genügen insbesondere
solchen welche Bestrafungen wegen der daselbst aufgeführten
Verbrechen Vergehen oder Uebertretungen erleiden oder sich
dem Trunke ergeben oder zu begründeten Beschwerden des
Publikums wegen UnHöflichkeit oder unangemessenen Beneh
mens oder Ueber Forderung Veranlassung geben oder sonst
den Vorschriften dieser oder anderer auf den Fahr resp
Straßenverkehr bezüglicher polizeilicher Verordnungen wieder
holt zuwiderhandeln wird neben der etwa verwirkten Strafe
der Fahrschein durch Verfügung der Polizei Verwaltung
wieder entzogen Die hierdurch eingetretene Ungültigkeit des
betreffenden Fahrscheins wird im hiesigen amtlichen Verord
nungsblatt bekannt gemacht Z 12

s 20
Benutzung des Fahrscheins

Der Fahrschein darf nur von derjenigen Person für
welche derselbe ertheilt ist benutzt und anderen Personen nicht
überlassen werden

Ein für ungültig erklärter Fahrschein darf nicht benutzt
sondern muß dem Kommissar für das öffentliche Fuhrwesen
sofort zurückgegeben werden Ebenso muß die Rückgabe des
Fahrscheins binnen 24 Stunden erfolgen wenn der Kutscher
aus dem öffentlichen Fuhrwesen ausscheidet

s 21
Allgemeine Polizei Vorschriften besonders über

Ausweiche Signale
Die im öffentlichen Fahrdienst beschäftigten Kutscher haben

nicht nur die für den Fahr und Straßen Verkehr erlassenen
allgemeinen polizeilichen Borschriften auf das Genaueste zu
beobachten sondern es gilt für dieselben auch noch die spezielle
Bestimmung daß sie zur Vermeidung des durch die Straßen
Polizei Ordnung verbotenen Klatschens im hiesigen Stadt
bezirk an den Peitschen überhaupt keine Schnur oder sonstige
das Klatschen ermöglichende Vorrichtung führen dürfen viel
mehr sich zur Abgabe eines nothwendigen Signals Behufs
Warnung von Passanten oder Erreichung des Vorbeifahrens
nur einer Pfeife zu bedienen haben

s 22
Persönliche Ausrüstung des Kutschers beim Ausrücken

Jeder Kutscher hat im Dienste die von der Polizei
Verwaltung vorgeschriebene Dienstkleidung Z 11 zu tragen
den für ihn ausgestellten Fahrschein Z 18 eine richtig
gehende nach der Normaluhr gestellte Taschenuhr die nöthige
Anzahl von Bestellzetteln und Bestellgegenmarken Z 3 und
von Fahrmarken für die verschiedenen Sätze passend Z 10
sowie ein in gutem und reinlichein Zustande befindliches
Exemplar dieser Polizei Verordnung und der dazu gehörigen
Taxe nebst den diese letzteren etwa abändernden späteren Be
stimmungen bei sich zu führen und diese Gegenstände den
revidirenden Polizeibeamten auf deren Verlangen jederzeit
vorzuzeigen

s 23
Befahren der Halteplätze durch die Kutscher

Bei Beginn des Dienstes hat jeder Kutscher falls er
nicht unterwegs zur Fahrt aufgefordert wird oder einer sofor

tigen Bestellung A 15 resp 32 genügen muß den der
betreffenden Droschke zugewiesenen Halteplatz nach einer
vollendeten Fahrt aber den ihm zunächst belegenen nicht
vollbesetzten Halteplatz zu befahren Auf jedem Halteplatz
den ein Kutscher befahren hat er mindestens eine Viertel
stunde lang Fahrgelegenheit abzuwarten Nach vergeblichem
Verlauf dieser Zeit ist es ihm gestattet den nächsten nicht
vollbesetzten Halteplatz aufzusuchen wo er sich wie auf dem
früheren zu verhalten hat Niemals darf ein Kutscher wäh
rend der Tageszeit mit unbesetztem Fuhrwerk bei einem Halte
platz vorbeifahren welcher noch nicht von der vorgeschriebenen
Anzahl von Droschken besetzt ist hat vielmehr auf einem
solchen stets auszufahren

Ebensowenig ist es ihm gestattet mit unbesetztem Fuhr
werk die Straßen zu durchfahren um Fahrgäste anzuwerben
vielmehr ist er gehalten sofort einen Halteplatz den er
befahren kann aufzusuchen
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Verhalten der Kutscher auf den Halteplätzen

Auf den Halteplätzen dürfen die Kutscher das unter ihrer
Führung stehende Fuhrwerk nur aus nothwendiger Veranlas
sung höchstens auf 10 Minuten und nur nachdem sie für
Beaufsichtigung des Fuhrwerks gesorgt haben verlassen
Auch dieses ist jedoch dem Kutscher welcher als einziger auf
einem Halteplatz oder als erster in der Reihenfolge hält nicht
gestattet vielmehr muß dieser stets auf den Bocke sitzen und
zur sofortigen Abfahrt bereit sein und darf deshalb auch
weder füttern noch tränken

Jedes Zusammenstehen der Kutscher auf den Halte
plätzen alles Lärmen wie Zanken und Streiten untereinander
und alles Anrufen und Behelligen des Publikums um es
zur Benutzung des Fuhrwerks zu bewegen ist untersagt

s 25
Stellung der Fuhrwerke ans den Hälteplätzen

Auf den Halteplätzen müssen die Fuhrwerke mit 3 Schritt
Abstand hintereinander und falls wie auf den Halte
plätzen des Personen Bahnhofs ein Auffahren neben

einander gestattet ist zugleich mit 3 Schritt Zwischenraum
auffahren

In die Stelle eines abgefahrenen Wagens rückt der
folgende sofort ein Neu hinzukommende Fuhrwerke müssen
stets sich hintenan aufstellen

Nur die zum Nachtdienst G 13 kommandirten Fuhr
werke haben die Berechtigung ohne Rücksicht auf die Zeit
ihrer Ankunft vor den nicht kommandirten Stellung zu
nehmen

Z 26
Spezielle Vorschriften für den Halteplatz ans dem

Personen Bahnhof
Aus dem Personen Bahnhof haben sich die nach einer

der im Z 32 genannten Arten reservirten Fuhrwerke von den
unbestellten gesondert auf dem östlichen Theile im Anschluß
an die Gasthofs Omnibusse aufzustellen

Dagegen müssen die Führer der nicht reservirten Fuhr
werke auf dem westlichen Theile des Bahnhofs auffahren
Die letzteren haben sofort bei ihrem Eintreffen die von ihnen
nach Z 3 zu führenden die Nummern ihrer Fuhrwerke tra
genden Blechmarken dem daselbst stationirten mit der Kontrole
der An und Abfahrt beauftragten Polizeibeamten zu über
geben und dürfen vor Rückempfang dieser Marke weder einen
Fahrgast aufnehmen noch den Bahnhof verlassen Finden
Kutscher während der Zeit welche sie auf jedem Halteplatz
bestimmungsmäßig Z 23 in Erwartung einer Fahrgelegen
heit ausharren müssen eine solche nicht so können sie sofern
sie nicht als zum Nachtdienst kommandirt den Vorschriften
des H 31 unterliegen von dem Aufsichtsbeamten die Rück
gabe ihrer Marke verlangen und nach deren Aushändigung
den Bahnhof verlassen Die Ausgabe der Marken an das
Publikum erfolgt durch den Beamten in der Reihenfolge in
welcher er sie empfangen hat sollten sich jedoch zu dem
Nachtdienst Z 31 außer den kommandirten Fuhrwerken noch
andere freiwillig einfinden so sind stets die Marken der
ersteren vor denen der letzteren zu verausgaben

Auf den anderen Halteplätzen hängt die Wahl des Fuhr
werks lediglich vom Fahrgast ab Wird jedoch von diesem kein
bestimmtes Fuhrwerk bezeichnet so fährt das vorderste ab

s 27
Füttern und Tränken der Pferde

Das Füttern der Pferde ist vorbehaltlich der Bestim
mung des Z 24 nur auf den Halteplätzen und auch hier nur
aus übergehängten Futterbeuteln gestattet Rauffutter darf
nicht vorgeworfen überhaupt der Platz durch das Futter
nicht verunreinigt werden

Zum Tränken der Pferde mittelst besonderer Gefäße
können die Kutscher an den öffentlichen Brunnen und den
dazu bestimmten Hydranten die nöthige Zeit anhalten Das
Waschen der Wagen und Pferde an denselben ist aber ver
boten

s 28
Unbesetzte Fuhrwerke außerhalb der Haltestelle

Unbesetzte Fuhrwerke dürfen abgesehen von der Be
stimmung der W 27 und 40 innerhalb der Stadt außer
auf den festgesetzten Halteplätzen nirgends namentlich auch
nicht vor Gastwirthschaften und Läden anhalten Jedoch ist
es ihnen gestattet soweit es mit der öffentlichen Ordnung
vereinbar ist sich außerhalb der Halteplätze Zu den bestimmten

Zeiten an solchen Orten aufzustellen wo größere Versamm
lungen Konzerte Schaustellungen und dergleichen stattfinden
und von da aus Fahrten zu leisten

s 29
Gangart der Geschirre

Unbesetzte Droschken dürfen innerhalb der Stadt nur
im Schritt besetzte Droschken soweit nicht Terrain Schwierig
keiten oder andere äußere Hindernisse dies unmöglich machen
oder das Gegentheil durch Warnungstafeln oder besondere
polizeiliche Vorschriften angeordnet ist nur im Trabe gefahren
werden Wird eine weniger schnelle Gangart vom Fahrgast
ausdrücklich gefordert so kann der Kutscher Bezahlung nach
der Zeitdauer der Fahrt beanspruchen

30
Ausführung des Tagesdienstes

Die Kutscher sind verpflichtet mit dem unter ihrer
Führung stehenden Fuhrwerk während der im tz 13 bestimm
ten Tagesdienstzeit in Fahrt zu bleiben sofern dasselbe nicht
etwa im Betriebe in einen reglementswidrigen Zustand gelan
gen sollte Tritt letzteres ein und lassen sich die Mängel
nicht sofort beseitigen so hat der Kutscher auf dem nächsten
Wege nach Hause zu fahren und von der Unterbrechung des
Dienstes sofort in dem nächsten Polizei Revier Bureau oder
auch bei dem nächsten exekutiven Polizei Beamten Anzeige
zu machen

Nach Ablauf der im Z 13 genannten Tagesdienstzeit
braucht der nicht zum Nachtdienste H 31 kommandirte
Kutscher auch wenn er dann noch mit seinem Fuhrwerk auf
der Straße getroffen werden sollte eine weitere Fahrt nicht
anzunehmen Dagegen muß er selbst kurz vor Ablauf des
Tagesdienstes noch jede Fahrt übernehmen welche binnen
30 Minuten nach jenem Zeitpunkt vollendet werden kann

31

Ausführung des Nachtdienstes

Desgleichen sind die Kutscher verpflichtet den ihnen von
den Unternehmern übertragenen Nachtdienst 13 pünktlich
auszuführen Dieselben haben sich zu diesem Zwecke nach
dem sie vor die Vorderseite der beiden Wagenlaternen das
mit der Bezeichnung Nachtdroschke versehene Transparent
H 2 fest eingesetzt haben unter allen Umständen zu der



bestimmten Zeit an dein bestimmten Orte einzufinden und
dürfen daher auf dem Wege nach demselben Fuhren welche
das rechtzeitige Eintreffen hindern nicht annehmen Von
dem betreffenden Stationsort aus haben dagegen die Kutscher
jede Fahrt innerhalb des Stadtbezirks zu übernehmen und
auf Verlangen sofort auszuführen Ist es nach Leistung
einer Fahrt noch möglich vor Ablauf der für den betreffen
den Nachtdienst festgesetzten Zeit den Stationsort wieder zu
erreichen so ist derselbe sofort wieder zu gewinnen und dürfen
daher auf dem Wege dahin ebenfalls keine Fuhren die von
der direkten Richtung ableiten angenommen werden

Auf dem Stationsort muß sowohl von den bereits
benutzten wie von den ohne Fahrgast gebliebenen Fuhr
werken bis zum Ablauf der vorgeschriebenen Nachtdienstzeit
gewartet werden und darf keinen Falls vor letzterem Zeit
punkte der Kutscher in die Droschken Anstalt zurückkehren

Vorstehende Bestimmungen erhalten sür die Führer der
nach dem Personen Bahnhof kommandirten Fuhrwerke mit
Rücksicht auf Z 26 noch den Zusatz daß die betreffenden
Kutscher vor Rückempfang der dem Aufsichts Beamten abzu
liefernden Marke weder einen Fahrgast aufnehmen noch den
Bahnhof verlassen dürfen

s 32
Bestellungen von Fuhrwerken

Die Kutscher haben die von den Unternehmern nach
15 übernommenen ihnen unter Aushändigung des Bestell

zettels zur Ausführung übertragenen Bestellungen pünktlich
zu erledigen sind aber außerdem sofern ihr Fuhrwerk noch
nicht von Fahrgästen resp Boten besetzt bestellt oder belegt
ist verpflichtet während der Dauer des laufenden Tages
dienstes Bestellungen ihres Fuhrwerks anzunehmen und aus
zuführen wenn

1 der Ort nach welchem sie gerufen werden innerhalb
des Stadtbezirks liegt und die Zeit in welcher die
Bestellung auszuführen ist in den Tagesdienst 13
und 30 fällt und

2 der Besteller dem Kutscher einen von diesem vorzu
legenden Bestellzettel nach Maßgabe der Vorschrift
des H 15 unter 1 ausfüllt sowie auf Verlangen
nach Z 38 Vorausbezahlung des Bestellgeldes leistet

Treffen diese Voraussetzungen zu so hat der Kutscher
sofort dem Besteller die in demselben Paragraphen unter 2
bezeichnete jedoch zugleich die Nummer seines Fuhrwerks
tragende Bestell Gegenmarke auszufertigen resp auszuhän
digen und die Bestelltafel nachdem er auf dieselbe den ebenda
unter 3 vorgeschriebenen Vermerk gesetzt auf der rechten
Seite des Wagens auszuhängen In beiden Fällen d h
sowohl bei Uebertragung der Bestellung durch den Unter
nehmer als auch bei eigener Annahme der Bestellung hat
der Kutscher die sich ihm bis zur Bestellzeit darbietenden
Fahrten soweit deren Ausführung bis dahin möglich un
weigerlich zu bewerkstelligen unter allen Umständen aber die
Bestellzeit einzuhalten Auch haftet er in beiden Fällen dafür
daß die Bestelltafel bis zur Besetzung des Fuhrwerks durch
den Besteller vorschriftsmäßig aushängt hat dieselbe aber
dann sofort zu entfernen

Eine etwaige neue Bestellung sür den übrigen Tages
dienst darf er erst nach definitiver Aufgabe des bestellten
Fuhrwerks durch den Fahrgast annehmen Der Bestellzettel
ist wenn derselbe vom Unternehmer ausgestellt worden an
diesen nach Rückkehr in die Droschken Anstalt wieder abzu
geben wenn derselbe dagegen vom Kutscher selbst ausgestellt
von letzterem drei Tage lang aufzubewahren stets aber jedem
kontrolirenden exekutiven Polizei Beamten auf Erfordern
vorzuzeigen

Abgesehen von dem vorbehandelten Falle der Bestellung
hat der Kutscher eines nicht in Fahrt befindlichen und noch
nicht bestellten Fuhrwerks noch zwei andere Arten der
Beschlagnahme seines Fuhrwerks durch einen Fahrgast zu
respektiren nämlich

1 die Belegung und
2 die Besetzung durch einen Boten
Die Erstere geschieht gültig mittelst der dem betreffenden

Fahrgaste gehörigen Effekten In beiden Fällen aber muß
der Kutfcher mit seinem Fuhrwerk sofort den etwa bis dahin
besetzten Halteplatz verlassen und sich falls nicht wie nach
K 26 für den Personen Bahnhof eine besondere Wartestelle
bestimmt ist nach dem Orte begeben an welchem ihn der
Fahrgast erwartet

Wegen der Taxe für Bestellung Belegung und Herbei
holung eines Fuhrwerks durch Boten vergl Nr 10 11
und 12 der zusätzlichen Vorschriften zur Taxe

tz 33
Gründe für Ablehnung der Beförderung

Die Droschken dürfen nicht benutzt werden
a zum bloßen Transport von Sachen ohne Personen

oder von anderen Lasten als dem Hand und Reise
gepäck der Fahrgäste

b zum Transport von Leichen oder Personen welche
mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind

Außerdem darf der Kutscher nur augenscheinlich betrun
kenen oder mit ekelhaften Gebrechen behafteten oder besonders
unreinlich gekleideten Personen die Fahrt verweigern

Die Führer einspänniger Droschken können indeß wäh
rend des Winterhalbjahrs die Fahrt nach denjenigen Orten
des Landbezirks ablehnen nach welchen keine chaussirten oder
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gepflasterten Wege führen Auch find die Kutscher nur berech
tigt aber nicht verpflichtet Fahrten außerhalb des Rayons
welcher durch die unter I ö der Taxe aufgeführten Ortschaften
bezeichnet wird zu übernehmen

Abgesehen von diesen Fällen und sofern nicht die Kom
mandirung zum Nachtdienst H 31 oder eine übernommene
Bestellung 32 die Ausführung einer vorherigen anderen
Fahrt unmöglich macht muß der fahrtfreie Kutscher auf
Verlangen Jedermann befördern Derselbe braucht jedoch
hierbei nicht zu gestatten daß Gepäck welches den Wagen
beschmutzen oder beschädigen könnte mit in das Innere des
selben genommen und namentlich auf die Sitzpolster gelegt
wird hat aber solches soweit irgend thunlich auf dem Bocke
sicher unterzubringen Ebensowenig ist er verpflichtet Hunde
oder andere Thiere zu befördern soweit es nicht kleine Hunde
resp Thiere sind die beständig auf dem Schooße gehalten
werden Sollte während der Fahrt ein Fahrgast eine Be
schmutzung oder Beschädigung des Fuhrwerks veranlassen so
kann der Kutscher abgesehen vom Schadenersatz sofort
die Fahrt unterbrechen resp den Fahrgast zum Verlassen des
Fuhrwerks nöthigen sür die bis dahin geleistete Fahrt aber
das taxmäßige Fahrgeld verlangen

s 34
Verhalten der Kutscher gegen die Fahrgäste

Die Kutscher sind verpflichtet im Dienst sich stets nüch
tern zu erhalten und ein ruhiges und höfliches Betragen
gegen das Publikum insbesondere gegen die Fahrgäste zu
bewahren Auch dürfen dieselben weder bei besetztem Fuhr
werke Tabak rauchen noch sich unterwegs mit den Fahrgästen
ohne deren eigene Anregung in eine Unterhaltung einlassen
Desgleichen sind sie verpflichtet auf Verlangen der Fahrgäste
unentgeltlich beim Ein und Aussteigen die Thür und sowohl
vor dem Beginn der Fahrt wie auch während derselben die
Fenster zu öffnen oder zu schließen sowie das Verdeck des
Wagens auf und niederzuschlagen letzteres jedoch nur
dann wenn durch nasse Witterung dem Wagen kein Schaden
droht

Auch müssen sie wenn das Gebäude vor welchem die
Fahrgäste aus oder einsteigen wollen nicht an der öffent
lichen Straße sondern im Innern eines Grundstücks liegt
auf Verlangen unentgeltlich bei dem betreffenden Gebäude
anfahren sofern nur die Anfahrt und Umwendung des Fuhr
werks nicht erhebliche Schwierigkeiten bietet

Endlich haben sie beim Auf und Abladen des Gepäcks
der Fahrgäste soweit es mit der Beaufsichtigung des Geschirrs
vereinbar hülfreiche Hand zu leisten und während der Fahrt
auf die ihnen übergebenen Sachen Acht zu geben und jedem
Verluste soweit es ihnen möglich vorzubeugen Zur Errei
chung dieses Zweckes müssen sie namentlich nachdem ein in
Fahrt gewesenes Fuhrwerk von den Fahrgästen verlassen ist
sich sofort überzeugen ob Sachen derselben im Wagen
zurückgeblieben sind und diese wenn es noch ausführbar
den Fahrgästen auf der Stelle übergeben andernfalls aber
spätestens am andern Morgen bei der Polizei Verwaltung
als gefunden anmelden

s 35
Zulässige Besetzung der Fuhrwerke

Die Besetzung der einspännigen Droschken mit mehr
als 5 und der zweispännigen mit mehr als 6 Fahrgästen ist
verboten Zwei Kinder unter 10 Jahren gelten hierbei für
eine Person

36
Mitfahrt dritter Personen

Ohne besondere Erlaubniß der Fahrgäste die ein Fuhr
werk angenommen haben darf der Kutscher andern Personen

die Mitfahrt auch auf dem Bocke nicht gestatten Auch wenn
das Fuhrwerk nicht besetzt ist darf der Kutscher Niemandem
insbesondere auch nicht seinen Angehörigen den Aufenthalt
in demselben oder auf dem Bocke gestatten

s 37
Zeit und Tour Fahrt

Bei Fahrten innerhalb des Stadtbezirks und eines Um
kreises um denselben dessen Grenzen durch die in der Taxe
zu I L 1 bis 4 aufgeführten Ortschaften bezeichnet werden
steht es dem Fahrgast frei die Droschke auf eine unbestimmte
Zeit oder auf eine bestimmte Tour zu nehmen und hat sich
der Kutscher der getroffenen Wahl stets zu fügen Dagegen
ist letzterer bei Fahrten außerhalb des vorbezeichneten Um
kreises berechtigt Zeitfahrt abzulehnen und nur Tourfahrt
anzunehmen Andererseits kann er wenn ihm bei Tour
fahrten von dem Fahrgaste ein weiterer als der gewöhnliche
Weg vorgeschrieben wird Bezahlung nach der Zeit fordern

s 38
Fahrmarken Vorausbezahlung des Fahrpreises

Nach der erfolgten Erklärung des Fahrgastes darüber
wohin und resp wie lange er fahren will und jedenfalls
vor Antritt der Fahrt hat der Kutscher dem Fahrgaste die
entsprechenden Fahrmarken einzuhändigen und auf Verlangen
die Preisforderung nach der Taxe unter Vorlegung derselben
nachzuweisen

Giebt der Fahrgast bei Zeitfahrten die beabsichtigte
Dauer derselben von vornherein nicht an so hat die Aus

händigung der Fahrmarken nach Beendigung der Fahrt zu
erfolgen

In jedem Falle kann der Kutscher vor Besetzung des
Fuhrwerks durch Fahrgäste Vorausbezahlung des Fahrgeldes
und zwar bei Tourfahrten Vorausbezahlung des Preises der
Tour und bei Zeitfahrten Vorausbezahlung des Preises für
zunächst 30 Minuten verlangen Er muß jedoch sogar die
selbe fordern bei Fahrten nach dem Personen Bahnhof und
nach solchen Orten an oder nach welchen die Wagen in
polizeilich angeordneter Reihenfolge zu fahren haben Ebenso
ist er berechtigt vor Annahme einer Bestellung 32 die
Vorausbezahlung des Bestellgeldes Nr 10 der zusätzlichen
Vorschriften zur Taxe zu fordern

39
Unterbrechung von Fahrten

Jede angetretene Fahrt muß ohne Unterbrechung fort
gesetzt und beendet werden Kann eine Fahrt in Folge von
Hindernissen welche in einem außer der Person der Fahr
gäste liegenden Zufall ihren Grund haben nicht vollendet
werden so muß diesen das erlegte Fahrgeld ohne Abzug
erstattet werden Bloße Verzögerungen der angetretenen
Fahrt durch zufällige außer der Schuld des Kutschers lie
gende Umstände berechtigen die Fahrgäste nicht zu dieser
Forderung

Unterbrechungen der begonnenen Fahrt seitens der Fahr
gäste gelten bei Tour Fahrten als deren Beendigung es sei
denn daß der Fahrgast solche gleich bevorwortet hätte In
diesem Falle ist für den jedesmaligen Aufenthalt unterwegs
die in der Taxe festgesetzte Entschädigung seitens des Fahr
gastes zu zahlen cfr Nr 9 der zusätzlichen Bestimmungen
zur Taxe Bei Zeitfahrten wird jeder vom Fahrgast ver
anlaßte Aufenthalt als Fahrzeit berechnet

40
Wartepflicht

Auf Verlangen der Fahrgäste sind die Kutscher am
Abholungsorte gegen Zahlung der in der Fahr Taxe bestimm
ten Entschädigung zu warten verpflichtet efr Nr 9 der
zusätzlichen Bestimmungen zur Taxe

8 41
Taxmäßige Bezahlung Trinkgelder

Der Kutscher muß sich stets mit der taxmäßigen Bezah
lung begnügen und darf Trinkgelder oder sonstige Geschenke
weder erbitten noch durch anzügliche Bemerkungen irgendwie
zu erlangen suchen

Abschnitt IV

Allgemeine Bestimmungen
42

Druckkosten für Reglements e
Die Druckkosten für die den Unternehmern auszurei

chenden Exemplare dieser Verordnung nebst Taxe Beschwerde
zettel Bestellzettel und Bestellgegemnarken Z 3 sowie für
die Registerformulare Z 9 haben dieselben zu erstatten

s 43
Polizeiliche Beaufsichtigung des öffentlichen Fuhrwesens

Die spezielle Kontrole über das öffentliche Fuhrwesen ist
dem jeweiligen Inhaber des I Polizei Kommissariats Büreau
im Polizeigebäude übertragen und sind bei demselben alle
etwaigen auf diesen Gegenstand bezüglichen Anträge resp
Beschwerden der Unternehmer Kutscher und soweit nicht
eine schriftliche Vorstellung bei der Polizei Verwaltung vor
gezogen wird auch der Fahrgäste anzubringen

Andererseits haben die Unternehmer und Kutscher den
auf das öffentliche Fuhrwesen bezüglichen Anordnungen dieses
Aussichtsbeanlten vorbehaltlich der Beschwerde bei der Polizei

Verwaltung unweigerlich Folge zu leisten Außerdem sind
jedoch auch die übrigen exekutiven Polizei Beamten zum Ein
schreiten im Einzelfalle und namentlich zur Kontrole der
Erfüllung der vorstehenden Bestimmungen ebenso berechtigt
als verpflichtet und haben die bezüglichen Anweisungen auch
dieser Beamten gleiche Beachtung zu finden

s 44
Strafbestimmungen

Uebertretungen der vorstehenden Bestimmungen soweit
sie in den allgemeinen Strafgesetzen nicht mit höheren Strafen
bedroht sind werden an den Unternehmern beziehungsweise
den Kutschern mit Geldstrafe bis zu 30 Mark im Unver
mögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft geahndet Außerdem
kann Erfüllung der verabsäumten Pflichten von den Fuhr
herren resp Kutschern im Wege der polizeilichen Exekution
erzwungen resp das Nöthige sofort auf deren Kosten polizei
lich angeordnet werden

45
Eiuführungstermiu der Verordnung

Diese Polizei Verordnung tritt am 1 Februar 1882
in Kraft und wird von gleichem Zeitpunkt ab die bisher
gültige Polizei Verordnung über das öffentliche Fuhrwesen
j in Halle a S vom 31 Mai 1876 aufgehoben

Die Polizei Verwaltung
I V von Holly



Tare
für das öffentliche Fuhrwesen

Auf Grund des 76 der Gewerbe Ordnung vom 21 Juni 1869 wird hiermit iu Uebereinstimmung mit dem hiesigen Magistrat vom 1 Februar 1882
ab nachstehende Taxe für das öffentliche Fuhrwesen der Stadt Halle a S unter Aufhebung aller früheren diesen Gegenstand betreffenden Bestimmungen
festgesetzt

I Tomfahrten
Innerhalb des Stadtbezirks

1 Innerhalb desjenigen Theiles der Stadt
welcher begrenzt wird von

der nördlichen Stadtgrenze vom Kirch
thor 14 bis zum Advokatenwege der
Händelstraße Bernbnrgerstraße Nr 15
Wucherer und Magdeburgerstraße Leip
zigerplatz einschließlich dem Personen
Bahnhofe Merseburgerstraße bis zur
Königsstraße Lindenstraße Thorstraße
Töpferthor Schiffersaale bis zur Elisabeth
brücke Hafen Psalzer Schießgraben und
Mühlgraben bis wieder zur nördlichen
Stadtgrenze am Kirchthor

nach und von allen an den genannten
Straßen beziehungsweise Örtlichkeiten be
legenen Grundstücken

2 Nach und von den zum Stadtbezirke
gehörigen Anbauten jenseits des aä 1
bezeichneten Straßengürtels

3 Von den zum Stadtbezirke gehörigen An
bauten jenseits des sä 1 bezeichneten
Straßengürtels nach anderen gleichfalls
außerhalb dieses Gürtels gelegenen An
bauten wenn die Fahrt bei Benutzung
des kürzesten Weges das Passiren des
inneren Stadtbezirks nothwendig macht

L Außerhalb des Stadtbezirks
1 Diemitz Freyimselde Giebichenstein

Wittekind
2 Gimritz bei Halle Peißnitz Cröllwitz

Böllberg
3 Irrenanstalt Passendorf Büschdorf Wein

berg Trotha einspännig
zweispännig

4 Seeben Waldkater einspännig
zweispännig

5 Angersdorf Mötzlich Nietleben Reide
bnrg Schönnewitz Schlettan Kreis
Merfebnrg Stichelsdorf Tornan Wörm

litz Zöberitz einspännigzweispännig
6 Ammendorf Beesen Benchlitz Bruckdorf

Cauena Dölbau Lettin Peißen Senne

witz einspännigzweispännig
7 Braschwitz Dieskan Dölau Gutenberg

Holleben Maschwitz Radewell Röpziger
Fähre Zscherben Zwintschöna einspännig

zweispännig
8 Benkendorf b Holleben Groitzsch Hohen

thnrm Kleinkugel Nanendorf Morl
Planena Plößnitz Stennewitz Spicken

dorf einspännigzweispännig

9 Döllnitz Lehndorf Löbnitz Neukirchen
Oppin Ofendorf Pranitz Räthern bei
Teicha Rockendorf Teicha einspännig

zweispännig
1V Lieskau N Ragoezy Möderau einspännig

zweispännig

II Zeitfahrten
Innerhalb des Stadtbezirks und nach

den sub IL Nr 1 4 genannten Ort
schaften vergleiche Z 37 der Polizei Ver
ordnung für das öffentliche Fuhrwesen

1 Bis zu 30 Minuten
2 Für jede ferneren angefangenen 10 Minu

ten Fahrzeit mehr
3 Auf 2 Stunden fest
4 Auf 3 Stunden fest
5 Auf jede weitere Stunde

70

75

50

50

50

50

90

50

50

50

50

50

50

50

80

20

50

50

50

50

50

50

Zusätzliche Bestimmungen zur Taxe

1 Vorstehende sub I und II festgesetzte Preise gelten
während des ganzen Jahres für die Zeit von Morgens 7
bis Abends 10 Uhr Für Fahrten außerhalb dieser Zeit ist
das Doppelte des Tagespreises zu entrichten wenn jedoch
das Fuhrwerk ohne vorherige Bestellung 15 und tz 32
der Polizei Verordnung aus der Droschken Anstalt entnom
men worden außerdem noch ein Zuschlag von 5V Reichs
pfennigen zu leisten

Hierbei ist jede Fahrt deren Dauer den Zeitraum von
30 Minuten nicht übersteigt zu denselben Preisbedingungen
zu vollenden unter denen dieselbe begonnen worden

Uebersteigt jedoch die Dauer den Zeitraum von 30 Minu
ten so werden die Preise derjenigen Tageszeit in welcher
die Fahrt vollendet worden berechnet

2 Bei Fahrten von und nach dem hiesigen Personen
Bahnhofe ist zu dem taxmäßigen Fahrgeld stets ein Zuschlag
von 10 Reichspfennigen während der Geltung der Tages
preise und von 20 Reichspfennigen während der Geltung
der Nachtpreise zu entrichten

3 Sofern in der Taxe für ein und zweispännige
Fuhrwerke nicht verschiedene Sätze des Fahrgeldes ausgewor
fen sind so ist letzteres für beide gleich

4 Wenn mehr als 4 Fahrgäste ein Fuhrwerk benutzen
35 der Polizei Verordnung so zahlt die 5 rssx bei

den zweispännigen Fuhrwerken die 5 und 6 Person und
zwar jede für sich die Hälfte desjenigen Fahrpreises welchen
eine einzelne Person für die Fahrt zu zahlen haben würde

5 Wenn in den in der Taxe unter II gedachten Zeit
fahrten ein Schlitten benutzt wird so ist außer den in der
Taxe enthaltenen Sätzen für je dreißig Minuten pro Person
ein Zuschlag von 10 Reichspfennigen zu zahlen

6 Für kleineres Gepäck als Hutschachteln Reisetaschen
Handkoffer und dergleichen ist soweit dasselbe zusammen
gerechnet das Gewicht von 10 Kilogramm nicht übersteigt
Nichts zu entrichten

Für größeres Gepäck als Koffer Kisten u s w sowie
für Hunde oder andere Thiere zu deren Transport der
Kutscher nach tz 33 der Polizei Verordnung nicht verpflichtet
ist sind bei den Tour und Zeitfahrten im Stadtbezirk bei
Tag wie bei Nacht 1 und II der Taxe pro Stück
30 Reichspfennige bei den Fahrten nach Orten außerhalb
des Stadtbezirks IL der Taxe pro Stück 60 Reichspfennige
zu zahlen

7 Für ein Kind unter 10 Jahren in Begleitung Er
wachsener ist Fahrgeld nicht zu entrichten für je zwei solcher
Kinder wird nur der Fahrpreis für eine weitere Person und
bei Beförderung einer größeren ungeraden Zahl solcher Kinder
nur das Fahrgeld für die vorhergehende gerade Zahl berechnet

8 Chaussee Fähr und Brückengeld hat der Fahrgast
neben dem Fahrgeld zu bezahlen und zwar auch für die
Rückfahrt nach der Stadt wenn die Droschke einen anderen
Fahrgast nicht erhält

9 Muß der Kutscher vor Beginn der Fahrt länger als
5 Minuten warten so muß für jede ferneren 5 Minuten
soweit solche auch nur angefangen sind eine Entschädigung
von 10 Reichspfennigen gezahlt werden
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Für jede vom Fahrgast veranlaßte Unterbrechung einer
bereits begonnenen Fahrt ist eine Entschädigung von 10 Reichs

pfennigen und wenn der Aufenthalt länger als 5 Minuten
dauert eine gleiche Entschädigung für jede ferneren 5 Minuten
zu zahlen

Die in dieser Nummer genannten Tarifsätze verdoppeln
sich wenn das Warten rssp die Fahrt Unterbrechung in die
Zeit fällt für welche die Nachtpreise gelten

10 Für ein nach Z 15 oder Z 32 bestelltes Fuhrwerk
ist ohne Rücksicht darauf ob die Bestellung in der Droschken
anstalt oder bei dem in Fahrt befindlichen Kutscher gemacht
ist außer den taxmäßigen Fahrpreise eine Extra Vergütung
von 50 Reichspfennigen zu zahlen

11 Bei Belegung eines Fuhrwerkes ist von dem Zeit
punkte der Belegung an bis zu dem der wirklichen Benutzung
Wartegeld nach Nummer 9 zu entrichten

12 Für ein Behufs Aufnahme von Fahrgästen durch
Boten geholtes Fuhrwerk ist

a wenn solches vom nächsten Halteplatz nach einem
im innern Stadtbezirk belegenen Punkte Taxe 1 1 gerufen
wird Nichts zu entrichten

d wenn solches entweder nicht von dem nächsten
Halteplatz nach einem im innern Stadtbezirk belegenen Punkte
oder nach dem äußeren Stadtbezirk Taxe I V 2 requirirt
wird die Hälfte des Fahrpreises welchen die Tourfahrt für
eine Person kosten würde und

o wenn solches nach einem außerhalb des Stadt
bezirks belegenen Orte Taxe IL gerufen wird der volle
Fahrpreis nach diesem Orte für eine Person zu zahlen

In den Fällen s bis e muß der bestellende Bote frei
mitgenommen werden

13 Werden bestellte belegte oder durch Boten geholte
Fuhrwerke nicht benutzt so ist in den Fällen der Nr 10 11
und 12 a und b neben dem etwaigen nach Nr 9 schuldigen
Wartegelde der niedrigste Fahrgeldsatz von 50 Reichspfennigen

dagegen in dem Falle 11 o außer dem daselbst normirten
Anfahrtspreise nur das etwaige Wartegeld zu entrichten

14 Rückfuhren derselben Fahrgäste werden mit dem
vollen Fahrpreis bezahlt Wenn indeß bei Tourfahrten nach
den auswärtigen Orten zu IL Nr 1 bis 4 der Taxe der
Aufenthalt dortselbst nicht länger als eine Viertelstunde und
nach den Orten zu I L Nr 5 bis 10 der Taxe der Auf
enthalt dortselbst nicht länger als eine halbe Stunde währt
so wird nur der halbe Fahrpreis nach der Personenzahl der
Rückfuhre und kein Wartegeld berechnet

Endet bei Zeitfahrten die Fahrt außerhalb des Stadt
bezirks so kann der Kutscher für die Zeit die er braucht
um mit seinem Fuhrwerke nach der Stadt zurückzukehren als
Zahlung den Betrag fordern welcher für eine Person von
dem Ende der Fahrt bis zur nächsten städtischen Droschken
Halte Stelle bei Zeitfahrt zu entrichten wäre

Überschreitungen der vorstehenden Taxe werden auf
Grund des tz 148 aä 8 der Gewerbe Ordnung vom 21 Juni
1869 mit Geldstrafe bis zu 150 Mark und im Fall des
Unvermögens mit Hast bis zu 4 Wochen bestraft

Die Polizei Verwaltung
I V von Holly

Polizei Berordnnng
Aus Grund der U 5 6 und 15 des Gesetzes über

die Polizei Verwaltung vom 11 März 1850 G S
S 265 und der ZZ 79 und 80 des Gesetzes über die
Organisation der Landesverwaltung vom 26 Juli 1880
G S S 291 wird hierdurch mit Zustimmung des

Gemeinde Vorstandes für den diesseitigen Polizeibezirk
Folgendes verordnet

s 1
Jedes Fuhrwerk welches von Thieren gezogen wird

und zur Personenbeförderung dient muß wenn es sich in
der Zeit zwischen der ersten Stunde nach Sonnenuntergang
und der letzten Stunde vor Sonnenaufgang auf öffentlichen
Plätzen Straßen oder Wegen des diesseitigen Polizeibezirks
befindet vorschriftsmäßig beleuchtet werden Diese Beleuch

Halle a S den 8 Dezember 1881

tung geschieht mittelst zweier in ordnungsmäßigem Zustande
befindlicher Laternen die an den beiden Seiten des Fuhr
werks so weit wie möglich nach vorn angebracht und mit
hellleuchtendem Lichte versehen sind Für die Anbringung
der vorschriftsmäßigen Beleuchtungs Vorrichtung haftet der
Besitzer des Fuhrwerks für die Beleuchtung selbst aber der
Führer desselben

2

Zuwiderhandlungen gegen diese mit dem i Februar
1882 in Kraft tretende Verordnung werden in Gemäßheit
des Z 366 Nr 10 des Reichsstrafgesetzbuches vom 15 Mai
1871 mit Geldstrafen bis zu 60 Mark oder mit Hast bis
zu 14 Tagen geahndet

Die Polizei Verwaltung
I V von Holly

Buchdrucker des Waisenhauses
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